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Gesuch Ausländerbewilligung EG/EFTA (Formular A1) 
 
Dieses Formular ist bestimmt für bewilligungspflichtige: 
 Angehörige eines EG/EFTA-Staates 
 Deren Familienangehörige unabhängig von der Staatsangehörigkeit 
 Aus einem EG/EFTA-Staat entsandte Arbeitnehmende und Dienstleistungserbringende 

EG/EFTA-Staaten 
EG-17:   Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Italien, Irland, Luxemburg,  
Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien, Zypern 
EFTA-Staaten: Island, Norwegen und Fürstentum Liechtenstein 

Osterweiterung Bilaterale II 
EG-10:   Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn 

Personalien und Wohnadresse des Ausländers oder der Ausländerin: 

In Blockschrift ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen, erforderliche Beilagen gemäss Merkblatt! 

Familienname       
 

Vorname        Geburtsdatum       

  Tag / Monat / Jahr 

Staatsangehörigkeit       Telefon       
 

(Auslandadresse) Strasse/Nr.       

PLZ/Ort             
 

(Inlandadresse) Strasse/Nr.       

PLZ/Ort             
 

Ist die Einreise bereits erfolgt?  Ja   Nein  Falls ja, Datum       

  Tag / Monat / Jahr 
Geschlecht:  weiblich  männlich   
Zivilstand:  ledig  verheiratet  geschieden  verwitwet  getrennt lebend 
 
Der/die Gesuchsteller/in beantragt: 
 

Bei vorhandener fremdenpolizeilicher Bewilligung bitte  ZEMIS-Nr. angeben:       

 Verlängerung der bestehenden Bewilligung (nur noch Ort/Datum/Unterschrift ausfüllen) 

 Erteilung einer anderen Bewilligung (nachfolgende Fragen beantworten) 

Zweck des Aufenthaltes       

 

Dauer des Aufenthaltes von        bis        Unbeschränkte Dauer 

 Tag / Monat / Jahr Tag / Monat / Jahr 
 

Antrag: Welche Bewilligung wird beantragt? Bei Erwerbstätigkeit zusätzlich Rückseite ausfüllen (nicht bei C-Ausweis). 

 Kurzaufenthaltbewilligung bis 364 Tg. (L-Ausweis)  Umwandlung von L- in B-Ausweis 

 Aufenthaltsbewilligung (B-Ausweis)  Umwandlung von B- in C-Ausweis 

 Dienstleistungserbringer/in (L-Ausweis)  Bewilligung zur selbständigen Erwerbstätigkeit 

 Dienstleistungserbringer/in (B-Ausweis)  Familiennachzug (Formular Familiennachzug ausfüllen) 

 Einverständnis (Praktikum)  Wochenaufenthalt 
 

Ort       Datum       

  Tag / Monat / Jahr 

Unterschrift Gesuchsteller/in: 
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- 2 - 
Arbeitsmarktliche Angaben (A1) 
 

Name des Betriebes        
 

Verantwortliche Person        
 

Telefon       Fax       
 

Adresse       E-Mail       
 

PLZ / Ort             
 

Beschäftigung als       Stunden pro Woche       
 

Einsatzort (nur bei Dienstleistungserbringenden)       
 

Untersteht der Betrieb einem Gesamtarbeitsvertrag  Ja   Nein Name       
 

 
 
Angaben für die arbeitsmarktliche Prüfung 
(nur für Personen aus: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn) 
 
 

Ausbildung/bisherige Tätigkeit       
 (Berufsabschluss, Fach-/Hochschule, Tätigkeit) 

 

Datum des Stellenantritts        Umfang der Beschäftigung   Vollzeit  Teilzeit 
 Tag / Monat / Jahr  

Brutto-Lohn        pro Stunde   pro Monat  pro Jahr 
 

Suchbemühungen; Wurde die Stelle beim zuständigen RAV gemeldet?  Ja  Nein 

Andere? (Kopien beilegen)       
 

Frühere Tätigkeiten in der Schweiz   Ja   Nein  von        bis       

 Tag / Monat / Jahr Tag / Monat / Jahr 

 
 
 

Bemerkungen 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

Ort und Datum 
 

 

      

 

Stempel und Unterschrift Arbeitgeber/in Stellungnahme Amt für Arbeit und Migration 

 
Die Aufnahme der Erwerbstätigkeit ist ausserhalb des Meldeverfahrens bewilligungspflichtig und darf erst erfolgen, 
wenn die Zusicherung vorliegt bzw. wenn die entsprechenden Gesuchsunterlagen vollständig bei der Migration 
Obwalden vorliegen. Widerhandlungen sind gemäss Art. 115 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetztes über die 
Ausländerinnen und Ausländer (AuG; SR 142.20) strafbar. 
 


